
 

 
Wie werde ich in den Mediatorenpool des 
IHK-MediationsZentrums aufgenommen? 

 Was bietet das IHK-MediationsZentrum? 
 

  

 
In den Mediatorenpool kann aufgenommen 
werden, wer 
 
a) mindestens 30 Jahre alt ist 
 
b) einen von der IHK anerkannten 
Mediatorenlehrgang absolviert hat 
 
c) über spezielle Fachkenntnisse und juristi-
sche Grundkenntnisse in seinem Fachgebiet 
verfügt 
 
d) in geordneten wirtschaftlichen Verhältnis-
sen lebt 
 
e) die Gewähr für Unparteilichkeit und Un-
abhängigkeit bietet und 
 
f) den Fragebogen zur Mediatorenbestellung 
wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt 
hat. 
 
Darüber hinaus soll als Mediator nur be-
nannt werden, wer eine die Tätigkeit umfas-
sende Berufshaftpflichtversicherung nach-
gewiesen hat.   
 

 

 Die Mediation stellt ein unkompliziertes, jeder-
zeit einsetzbares Verfahren dar, um Konflikte 
rasch und effizient zu lösen.  
 
Die IHK eröffnet mit ihrem Mediationszentrum 
gerade mittelständischen Unternehmen eine 
Möglichkeit, dieses Instrument kostengünstig 
wahrzunehmen. 

 

Das IHK-MediationsZentrum berät über alter-
native Konfliktlösungsmöglichkeiten, 

stellt Musterklauseln bzw. -vereinbarungen für 
Mediationsverfahren zur Verfügung, 

bietet eine moderne Verfahrensordnung für 
kaufmännische Streitigkeiten an,  

unterstützt in geeigneten Fällen bei der An-
bahnung von Mediationsverfahren, 

benennt auf Anfrage kompetente und neutrale 
Wirtschaftsmediatoren und führt einen 
Mediatorenpool, 

administriert Mediationsverfahren,  

und stellt bei Bedarf Räumlichkeiten für Sit-
zungen zur Verfügung.       
 

Kontakt und Informationen 
 
IHK Nürnberg für Mittelfranken  
IHK-MediationsZentrum  
Geschäftsbereich Recht I Steuern 
Hauptmarkt 25/27  
90403 Nürnberg 
Tel.: 0911/1335–404 o. -403 
Fax: 0911/1335-463 
E-Mail: daniel.lasser@nuernberg.ihk.de 
Internet: www.ihk-nuernberg.de 
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Was ist Mediation? 

 

Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, 
außergerichtlichen Streitbeilegung mit Hilfe 
eines neutralen Dritten, des Mediators. Mit 
seiner Unterstützung erarbeiten die Parteien 
selbstständig und eigenverantwortlich für 
alle am Verfahren Beteiligten akzeptable 
Lösungen. Der Mediator hat dabei, anders 
als ein Richter, keine Entscheidungs- oder 
Zwangsgewalt.  

 

 

Wie vereinbart man eine Mediation? 

 

Bei Konflikten können Sie mit Ihrem(n) Kon-
trahenten jederzeit eine Mediationsvereinba-
rung schließen. Es empfiehlt sich aber, be-
reits bei Vertragsschluss eine Mediations-
klausel in den Vertrag aufzunehmen, weil im 
Streitfall die Gegenseite häufig nicht mehr 
bereit ist, auf Vorschläge des Vertragspart-
ners einzugehen. Muster für eine solche 
Klausel oder Vereinbarung finden Sie auf 
der Homepage der IHK unter der Rubrik 
IHK-MediationsZentrum im Geschäftsbe-
reich Recht I Steuern.   

 

 
 
 
 
 
 

 Vorteile der Mediation 
 
Mediation kann eine effektive und kosten-
günstige Alternative oder Ergänzung zur 
staatlichen Gerichtsbarkeit sein, denn sie ist: 
 
- schnell 
Mediationsverfahren kennen keine zweite 
Instanz und können oft in einer Sitzung mit 
einer Vereinbarung beendet werden. 
 
- kostengünstig 
Bei höheren Streitwerten ist die Mediation 
für gewöhnlich erheblich günstiger als ein 
Gerichtsverfahren über mehrere Instanzen. 
 
- berücksichtigt Geschäftsbeziehungen 
Die einvernehmliche Streitbeilegung bietet 
gute Perspektiven für die weitere Zusam-
menarbeit zwischen den Parteien. Eine 
„Frontenverhärtung“ wird vermieden. 
 
- diskret 
Mediationsverfahren sind – anders als die 
meisten Gerichtsverfahren – nicht öffentlich. 
Konflikte können diskret gelöst werden.  
 
- interessengerecht 
Ein Gericht kann einer Partei nur das zu-
sprechen, was sie beantragt hat. In der Me-
diation können für beide Parteien vorteilhaf-
te Lösungen gefunden werden, die noch 
nicht erwogen worden sind.  
 
 

 
 

 Wer kann sich mit Konflikten an das IHK-
MediationsZentrum wenden? 

 

Das IHK-Mediationszentrum ist aufgrund 
seiner Verfahrensordnung zuständig für alle 
Streitigkeiten, die einen Unternehmer in 
Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit 
oder die gesellschaftsrechtliche Verhältnisse 
einer gewerblich tätigen Gesellschaft betref-
fen. Mindestens eine Partei muss einer 
deutschen Industrie- und Handelskammer 
oder Handwerkskammer angehören. 

Weitere Voraussetzungen zur Einleitung und 
Durchführung eines Mediationsverfahrens 
beim IHK-MediationsZentrum sowie zu des-
sen Ablauf, können unserer im Internet ver-
öffentlichten Verfahrensordnung entnommen 
werden.   

 

Kosten einer Mediation beim IHK-
MediationsZentrum 

 

Das MediationsZentrum erhebt je nach 
Streitwert eine einmalige Verfahrensgebühr 
in Höhe von 75,- bis 2.500,- EUR. Darüber 
hinaus können weitere Kosten in Form von 
Auslagenersatz für Porto, Raummiete, Ge-
tränke usw. entstehen. Der Mediator erhält 
ein Zeithonorar, das sich nach der Kosten-
ordnung des IHK-MediationsZentrums rich-
tet, sowie Ersatz seiner Auslagen. Nähere 
Einzelheiten können unserer im Internet 
veröffentlichten Kostenordnung entnommen 
werden.   

 
 


